
St.Galler Strom Basis St.Galler Strom Öko St.Galler Strom Öko Plus St.Galler Strom Grau

Einfachtarif
Rp. / kWh

Einfachtarif
Rp. / kWh

Einfachtarif
Rp. / kWh

Einfachtarif
Rp. / kWh

Preise exkl. MWST

Energiepreis   13,50 15,40 17,30 13,00

Netznutzung  10,10 10,10 10,10 10,10

Systemdienstleistungen 0,27 0,27 0,27 0,27

Stromreserve  0,41 0,41 0,41 0,41

Solidarisierte Kosten 0,05 0,05 0,05 0,05

Netzzuschlag   2,30 2,30 2,30 2,30

Abgaben an das Gemeinwesen  1,76 1,76 1,76 1,76

Gesamt 28,39 30,29 32,19 27,89

Grundpreis Netznutzung in CHF / Monat / Zähler 3.00

Grundpreis Messwesen in CHF / Monat / Zähler 8.60 (Messtarif D)

Preise inkl. MWST

Energiepreis   14,90 16,65 18,70 14,05

Netznutzung  10,92 10,92 10,92 10,92

Systemdienstleistungen 0,29 0,29 0,29 0,29

Stromreserve  0,44 0,44 0,44 0,44

Solidarisierte Kosten 0,05 0,05 0,05 0,05

Netzzuschlag   2,49 2,49 2,49 2,49

Abgaben an das Gemeinwesen   1,90   1,90   1,90  1,90

Gesamt 30,99 32,74 34,79 30,14

Grundpreis Netznutzung in CHF / Monat / Zähler 3.24

Grundpreis Messwesen in CHF / Monat / Zähler 9.30 (Messtarif D)

Rechtsgrundlage: Es gelten die Bestimmungen der städtischen Reglemente. Diese finden Sie auf www.stadt.sg.ch. Weitere Informationen finden Sie auf www.sgsw.ch/strom.| | gültig ab 01.01.2026

Transparente Rechnung
Der Strompreis setzt sich aus vier Elementen zusammen:

 � Energiepreis 
Kosten für den von Ihnen verbrauchten Strom (abhängig  
vom gewählten Stromprodukt).

 � Netznutzung 
Kosten für Systemdienstleistungen, Stromreserve für den  
Winter sowie solidarisierte Kosten für das Übertragungsnetz.

 � Netzzuschlag 
Gesetzliche Förderabgabe gemäss Art. 35 EnG.

 � Abgaben an das Gemeinwesen 
Beitrag an Energiefonds und Nutzung des öffentlichen Grundes.

Haushalte & Kleingewerbe 
Einfachtarif

Elektrizitätspreise  
Haushalte & Klein­
gewerbe
Preise für Haushalte, kleinere Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetriebe sowie 
für die temporäre Energieabgabe mit 
einem Jahresverbrauch von weniger 
als 50’000 kWh.

Produktwechsel
Die Stromprodukte können unter 
Einhaltung einer einmonatigen Frist 
auf jedes Monatsende gewechselt 
werden.


